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Infoblatt China 

 

 

 
Folgende Unterlagen sind notwendig um nach China einzureisen: 

 
Touristenvisum: 
 

- Reisepass (mind. Noch 6 Monate gültig und eine leere Seite für das Visum) 

Ein vollständiges, gut leserlich und  komplett ausgefülltes Antragsformular in 
Blockschrift (Handschrift oder eingetippt) 

- 1 Lichtbild (48 mm x 33 mm) 
- Bitte beachten Sie, dass alle Reisepässe die nach dem 01.01.2015 

ausgestellt wurden sind, als Original mit bei der Antragsstellung 
eingereicht werden müssen. Andernfalls, muss ein Zusatzformular mit 
ausgefüllt werden. Kopien der alten Chinavisa benötigt die Botschaft 
und die 1 Seite des alten Reisepasses. 

- Antragsteller ohne deutsche Staatsangehörigkeit benötigen eine Kopie der 

Aufenthaltserlaubnis in Deutschland oder eine Anmeldebescheinigung.  

(Andernfalls muss das Visum im jeweiligen Heimatland gestellt werden). 

- Reisende mit zwei Staatsbürgerschaften, müssen beide Reisepässe vorzeigen 

- Eine Kopie des Reisepasses 

- Ehemalige chinesische Staatsbürger müssen in chinesischer Schrift 

unterschreiben und in der gleichen Schrift den Namen im Antrag vermerken 

Hotelbuchungsbestätigung*/ Der Unterkunftsnachweis (Hotelliste mit der    

Adressen und den Aufenthaltsdaten). 

- Eine Flugbestätigung (Hin- und Rückflug) 

- Eine Buchungsbestätigung des Reisebüros oder Veranstalters (inkl.    

Reiseprogramm) 

- Eine angefertigte Reiseroute mit den geplanten Orten, die man besuchen   

möchte. 

 

* Die Bestätigung über eine Hotelbuchung muss in der Erscheinung offiziell 

wirken. Sie muss Name und Adresse des Hotels beinhalten. Die Anrede in 

dieser Bestätigung muss seriös mit dem Nachnamen erfolgen.  



 

Zur Beantragung einer zweimaligen Einreise (z.B. wegen einem 

Zwischenaufenthalt 

in Hongkong) oder für Aufenthalte über 30 Tagen müssen die entsprechenden 

Reisedaten im Unterkunftsnachweis und der Flugbestätigung enthalten sein. 

Das zweite Einreisedatum ist dann bei Pkt. 2.3 im Visumantrag anzugeben. 

 

 

 

 
Privatbesuche: 

 

- Reisepass (mind. Noch 6 Monate gültig), (mind. eine leere Seite für das 

Visum)- 

- Ein vollständig, gut leserlich, ausgefülltes Antragsformular in Blockschrift    
1 Lichtbild (48 mm x33 mm) 

- Antragsteller ohne deutsche Staatsangehörigkeit benötigen eine Kopie der 

Aufenthaltserlaubnis in Deutschland. Andernfalls muss der Visa- Antrag im 

jeweiligen Heimatland gestellt werden.) 

- Reisende mit zwei Staatsbürgerschaften, müssen beide Reisepässe vorzeigen 

- Eine Kopie des Reisepasses 

-  eine Einladung der zu besuchenden Person (mit Angaben zur Unterbringung 

und Dauer des Aufenthaltes) 
- eine Kopie der chinesischen ID-Card (Besuch bei chinesischem Staatsbürger) 
- eine Kopie des Reisepasses und der Aufenthaltsgenehmigung der zu 

besuchenden Person (Besuch bei Nicht-chinesischem Staatsbürger) 

 
 
Geschäftsvisum: 

 

- Reisepass (mind. Noch 6 Monate gültig), (mind. eine leere Seite für das 

Visum)- 

- Ein vollständig, gut leserlich, ausgefülltes Antragsformular in Blockschrift 
- 1 Lichtbild (48 mm x33 mm) 
- Antragsteller ohne deutsche Staatsangehörigkeit benötigen eine Kopie der 

Aufenthaltserlaubnis in Deutschland. Andernfalls muss der Visa- Antrag im 

jeweiligen Heimatland gestellt werden.) 

- Reisende mit zwei Staatsbürgerschaften, müssen beide Reisepässe vorzeigen 

- Eine Kopie des Reisepasses 

- Einladung von den jeweils zuständigen Ministerien, Provinzregierungen oder   

von ihnen ermächtigten Firmen und Institutionen der VR China.  

 
 

 
 
 



 
Arbeitsvisum: 
 
- Reisepass (mind. Noch 6 Monate gültig), (mind. eine leere Seite für das 

Visum)- 

- Ein vollständig, gut leserlich, ausgefülltes Antragsformular in Blockschrift 
- 1 Lichtbild (48 mm x33 mm) 
- Antragsteller ohne deutsche Staatsangehörigkeit benötigen eine Kopie der 

Aufenthaltserlaubnis in Deutschland. Andernfalls muss der Visa- Antrag im 

jeweiligen Heimatland gestellt werden.) 

- Reisende mit zwei Staatsbürgerschaften, müssen beide Reisepässe vorzeigen 

- Eine Kopie des Reisepasses 

- Arbeitserlaubnis vom Ministerium für Arbeit und soziale Sicherung der VR 

China oder Expertenausweis vom Amt für Angelegenheiten der    

ausländischen Experten und offizielle Einladung von kompetenten Stellen (in  

Original und Kopie). Ein AIDS-Test ist erforderlich bei einem Aufenthalt von 

mehr als 6 Monaten. 

 
 
Studenten: 

 

- Reisepass (mind. Noch 6 Monate gültig), (mind. eine leere Seite für das 

Visum)- 

- Ein vollständig, gut leserlich, ausgefülltes Antragsformular in Blockschrift    
1 Lichtbild (48 mm x33 mm) 

- Antragsteller ohne deutsche Staatsangehörigkeit benötigen eine Kopie der 

Aufenthaltserlaubnis in Deutschland. Andernfalls muss der Visa- Antrag im 

jeweiligen Heimatland gestellt werden.) 

- Reisende mit zwei Staatsbürgerschaften, müssen beide Reisepässe vorzeigen 

- Eine Kopie des Reisepasses 

- Zulassungsschreiben der Uni und Einladungsformular mit Nummerierung 

JW201 oder JW202 (in Original und Kopie ). Ein AIDS-Test ist ebenfalls 

erforderlich bei einem Aufenthalt von mehr als 6 Monaten. 

 

 

Bemerkungen: 
 
Wenn Sie mit eigenem Fahrzeug in China einreisen möchten, sollen Sie an einer 

Reisegruppe teilnehmen und durch ein chinesisches Reisebüro eine schriftliche 
Sondergenehmigung beantragen.  

Für die Reise ins Autonome Gebiet Tibet der VR China muss ein Gruppenvisum 

beantragt werden.  

Für Touristen ist nur ein Visum mit ein- oder zweimaliger Einreise möglich.  

Ein Touristen Visum berechtigt für einen Aufenthalt in China von 30 Tagen. 



Ein erteiltes Visum verliert 3 Monate nach Ausstellung seine Gültigkeit und muss neu 

beantragt werden. Eine Verlängerung ist in China vor Ort möglich.   

Personen, deren Visum mit X. Z. J-1 versehen ist, haben innerhalb von 30 Tagen 

nach der Einreise bei den lokalen Behörden für öffentliche Sicherheit die 

erforderlichen Aufenthaltsformalitäten zu erledigen. 

Falsche und unvollständige Angaben könnten die Verweigerung des Visums nach 

sich ziehen. Alle dabei entstehenden Folgen hat der Antragsteller selbst zu tragen. 

 

Die erforderlichen Papiere können frühestens 50 Tage vor der geplanten Reise 

angenommen werden. 

Die Bearbeitung des Visums per Postweg wird nicht angenommen. Alle Papiere 

müssen persönlich oder in Vertretung eingereicht bzw. abgeholt werden.   

Die normale Bearbeitungszeit beträgt 4 Arbeitstage, Express-Bearbeitung ist 

bei US-Bürgern nicht möglich. 

 

 
Visa-Gebührenliste: 
 

Zusammensetzung der Gebühren 
Gesamtgebühren/ pro 

Person 
( inkl MwSt.) 
Alles in Euro 

 

Visagebühr 

Erhoben von der 

chinesischen Botschaft/ 

dem Generalkonsulat € 

Servicegebühr 

Erhoben vom Center - 

Provider 

( inkl. MwSt.) 

Alles in Euro 

Staats- 

angehörigkeit 

Anzahl 

der 

Einreisen 

Normal Express Urgent Normal Express Urgent Normal Express Urgent 

Einmalig 

Zweimalig 

Mehrmalig 

6 Monate 

Deutschland 

Und andere 

Schengen- 

Staaten 

Mehrmalig 

12 Monate 

125,45 196,15  60,00 95,00  

65,45   

(55,00 

+11,45) 

101,15 

(85,00 

+16,15) 

 

Einmalig 95,45   30,00   65,45   

Zweimalig 115,45   50,00   65,45   

Mehrmalig 

6 Monate 
135,45   70,00   65,45   

Drittstaaten 

( außer 

Schengen 

Staaten) 
Mehrmalig 

12 Monate 
165,45   100,00 

  
65,45 

  

 
Die Gesamtgebühren setzen sich folgendermaßen zusammen: Visagebühr + Servicegebühr + 
MwSt. (Servicegebühr x Mehrwertsteuersatz). Die Gebühren für Antragsteller aus Drittstaaten 
können von den in der Übersicht Ausgewiesenen Gebühren abweichen. 
* Seit dem 30.10.2012 hat die chinesische Botschaft den konsularischen Service an das „Chinese 

Visa Application Service Center“ ausgelagert, welche nun für die Annahme von Visaanträgen und 

Ausgabe der visierten Pässe verantwortlich ist. Dieses Service Center erhebt eine zusätzliche 

mehrwertsteuerpflichtige Gebühr für jeden Visaantrag. 

 



Bezirksteilung bitte beachten! 

 
Die chinesische Botschaft unterliegt einer strengen Bezirksteilung. Wir arbeiten mit 

allen China Konsulaten zusammen. Der Ort um Ihre Unterlagen einzureichen ist 

abhängig vom Bundesland, in dem der Reisepassinhaber wohnhaft ist.  Das für Ihr 

Anliegen zuständige Konsulat ermitteln Sie anhand folgender Liste und kreuzen dies 

bitte auf der Auftragserteilung an: 

Konsulat Berlin:  
Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen, Sachsen und Sachsen-

Anhalt. 

Konsulat Hamburg:  
Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein und Niedersachsen 

Konsulat Frankfurt am Main:  
Hessen, Nordrhein-Westfahlen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Saarland. 

 

Konsulat München:  
Bayern 


